
Verband der evangelisch-reformierten Kirchgemeinden Winterthur 
 
Protokoll des Wahlbüros zur Volksabstimmung vom 27. September 2020 
 
 
Vorlage 1: Grundsatz-Variantenabstimmung: neue Struktur der reformierten Kirche 
Winterthur 
 
Grundsatzbeschluss für «Aufwertung des Stadtverbands» (Modell 1) 
 

 
 
Relevant ist gemäss Art. 6.1bis lit. b des Verbandsstatuts und § 77 des Gemeindegesetzes des 
Kantons Zürich das Votum der Mehrheit der Gemeinden.  
 
Grundsatzbeschluss für «Eine Kirchgemeinde Winterthur» (Modell 2) 
 

 
 
Relevant ist gemäss Art. 6.1bis lit. b des Verbandsstatuts und § 77 des Gemeindegesetzes des 
Kantons Zürich das Votum der Mehrheit der Gemeinden.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Stichfrage: Variante 1a «Aufwertung des Stadtverbands» (Modell 1) / Variante 1b «Eine 
Kirchgemeinde Winterthur» (Modell 2) 
 

 
 
Relevant ist gemäss Art. 6.1bis lit. b des Verbandsstatuts und § 77 des Gemeindegesetzes des 
Kantons Zürich das Votum der Mehrheit der Gemeinden.  
 
Zusammenfassung Vorlage 1 
(Endergebnis Stadtverband) 
 
Die Gemeinden des Stadtverbands haben 

- den Grundsatzbeschluss A (Aufwertung des Stadtverbands) im Verhältnis 7 : 0 
angenommen 

- den Grundsatzbeschluss B (Eine Kirchgemeinde Winterthur) im Verhältnis 6 : 1 
angenommen 

- sich bei der Stichfrage im Verhältnis 6 : 1 für den Grundsatzbeschluss Modell 1 
entschieden. 

 
In Kraft tritt der Grundsatzbeschluss «Aufwertung des Stadtverbands» (Modell 1) 
 
 
 
Vorlage 2: Umbauprojekt Kirchgemeindehaus und Annexbau Oberwinterthur 
 

 
 
Die Vorlage ist angenommen. 
 
 



 


